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STADTRADELN... ein Grund zum Feiern!

Sechs Jahre STADTRADELN – und auch in diesem Jahr können 
wir auf ein großartiges Ergebnis stolz sein. Mit viel Einsatz, Aus-
dauer und Teamgeist habt Ihr Kilometer für Kilometer gesam-
melt und dazu beigetragen, dass sich unsere Gemeinde im 
Vergleich der Städte und Gemeinden hervorragend behaup-
ten konnte.
Für dieses beeindruckende Engagement möchten wir euch 
herzlich danken und gemeinsam mit euch auf die erfolgreiche 
Aktion zurückblicken.

Liebe aktive Stadtradlerinnen und liebe aktive Stadtradler, 
kommt und lasst uns gemeinsam feiern. 
Mit unserer Einladung zum Abschlussabend am 

Donnerstag, 9. Juli 2026 um 18.00 Uhr im Forum Hüttlingen, 
Abtsgmünder Straße 4, 

wollen wir euch Danke fürs Mitmachen, euer Engagement und 
Durchhaltevermögen sagen. Freut euch auf einen geselligen 
Abend, bei dem wir die diesjährige STADTRADELN-Aktion ge-
meinsam ausklingen lassen und die erzielten Erfolge feiern.

Teilnahmeaufkleber für den Sammelpass 
Auch für die Teilnahme in diesem Jahr 
gibt es wieder einen Teilnahmeaufkleber 
für den Sammelpass, den es am Ab-
schlussabend zum Abholen gibt. 
Wer nicht dabei sein kann, kann sich ab 
Freitag, 10. Juli 2026, seinen Aufkleber im 
Einwohnermeldeamt abholen. 

Wir waren super: 
313 (290*) aktive Radelnde, davon 5 radelnde Parlamentarier 
sind in 22 (21*) Teams 21 Tage lang fleißig in die Pedale getre-
ten. Gemeinsam haben wir fast zweimal die Erde umrundet 
und haben 73.234 Kilometer (76.402 *) für den Klimaschutz zu-
rückgelegt. (*Werte in Klammern aus 2025)

Im Ostalbkreis haben insgesamt 29 (28*) Gemeinden und Städte 
teilgenommen. Die Gemeinde Hüttlingen ist auf dem Sieger-
treppchen gelandet und belegte, wie im letzten Jahr, einen 
hervorragenden 2. Platz mit 12,04 Kilometer pro Einwohner 
(12,77 Kilometer/Einwohner*).

Folgende Rangfolge hat sich bei den Gemeinden ergeben:
1. Platz: 	 Ellenberg 14,82 Kilometer/Einwohner 
	 (Lauchheim mit 14,07 Kilometer/Einwohner*)

2. Platz: 	 Hüttlingen 12,04 Kilometer/Einwohner 
	 (Ellenberg mit 12,77 Kilometer/Einwohner*)

3. Platz: 	 Lauchheim mit 10,08 Kilometer/Einwohner 
	 (Hüttlingen mit 12,58 Kilometer/Einwohner*)

Unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte bei den Parla-
mentariern haben mit 22,77 Kilometer (39,25 Kilometer*) den 
zweiten Platz erreicht. Auf Platz 3 sind die Parlamentarier der 
Gemeinde Neuler mit 5,52 Kilometern. Den ersten Platz sicherte 
sich dieses Jahr die Gemeinde Westhausen mit 32,98 Kilometern.

Weiter werden wir die fleißigsten, jüngsten und ältesten Stadt-
radlerinnen und Stadtradler ehren.

Radelaktivstes Teams
Platz 1	 SAV-Radler	 16.891,0 	Kilometer
Platz 2	 Alemannenschule Hüttlingen	 11.011,3 	Kilometer
Platz 3	 Letten-Radler	 8.621,2 	Kilometer

Team
Platz 1	 Letten-Radler (17 Radelnde)	 507,1 	Kilometer 
		�   pro Radelnde/r
Frauen
Platz 1	 Birgit Schurr		     953,1 Kilometer
	 Team: Liederkranz 175
Männer
Platz 1	 Werner Nigrin		  1.568,6	Kilometer
	 Team: SAV-Radler Hüttlingen

Jüngste	 Aurelia Fürst		�   Jahrgang: 2021
	 Team: Wolfgang Seibold GmbH – Bad und Heizung

Jüngster	 Paul Seizer		�   Jahrgang: 2017
	 Team: Alemannenschule Hüttlingen

Älteste	 Brigitte Fürst		�   Jahrgang: 1944
	 Team: Wolfgang Seibold – Bad und Heizung

Ältester	 Konrad Fürst		�   Jahrgang: 1940
	 Team: Wolfgang Seibold GmbH – Bad und Heizung

Wir freuen uns auf euer Kommen.
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Nachruf

Die Gemeinde Hüttlingen trauert um 

Anton Abele 
der am 18. Mai 2026 verstorben ist. 

Anton Abele führte ab März 1979 bis zu seiner Pensionierung im April 2015 als Fachbeamter für 
das Finanzwesen den Haushalt der Gemeinde Hüttlingen mit großem finanzpolitischem Geschick. 
Ebenfalls war er zum Standesbeamten bestellt. 

Er wird uns nicht nur als ein Kämmerer mit einer gewieften Taktik, sondern vor allem als überaus 
sympathischer, besonnener und zuverlässiger Kollege in Erinnerung bleiben. Sein Humor und sein 
Talent als Witzeerzähler waren einzigartig. 

In tiefer Trauer und mit großem Dank nehmen wir Abschied von unserem beliebten Kollegen 
Anton Abele. Er wird uns über seinen Tod hinaus unvergessen bleiben. 

Allen Angehörigen gilt unser großes Mitgefühl.

Für die Gemeinde Hüttlingen
Monika Rettenmeier 

Bürgermeisterin

Nachruf

Die Gemeinde Hüttlingen trauert um 

Michael Wolter
der am 3. Juni 2026 verstorben ist. 

Als Bestatter hat er über viele Jahre Menschen in Zeiten des Abschieds mit großer Empathie, 
menschlicher Wärme und Feinfühligkeit begleitet. Die Gemeindeverwaltung verliert mit ihm einen 
stets zuverlässigen, wertvollen und sehr geschätzten Partner.

Wir danken ihm für sein engagiertes Wirken und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen.

Für die Gemeinde Hüttlingen
Monika Rettenmeier 

Bürgermeisterin
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Liebe Firmlinge, 

am Sonntag, 14. Juni 2026, 
empfangt ihr das Sakrament 
der Heiligen Firmung. 

Die Firmung markiert einen 
wichtigen Schritt auf eurem 

Lebensweg und symbolisiert euer Engagement für 
den Glauben und die Gemeinschaft.

Dazu gratuliere ich euch herzlich und wünsche 
euch für die Zukunft alles Gute!

Eure Bürgermeisterin

Glückwünsche zur Firmung Rathaus am 30. Juni 2026  
geschlossen – Besuchen Sie

uns auf der Landesgartenschau

Das Rathaus bleibt am Dienstag, 30. Juni 2026, ganztägig 
geschlossen.

An diesem Tag präsentiert sich die Gemeinde ab 10.00 Uhr 
beim Hüttlinger Tag auf der Landesgartenschau Ellwan-
gen 2026. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich 
ein, uns dort zu besuchen und das vielfältige Programm 
zu erleben. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Bei-
träge der Hüttlinger Kindergärten, der Alemannenschule 
sowie zahlreicher örtlicher Vereine.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Ellwangen.



Seite 4 - 24/2026 Amtsblatt Hüttlingen Samstag, 13. Juni 2026

Alemannenschule 

Hüttlingen

präsentiert:

Aula der Alemannenschule

Beginn: 18:00 Uhr 

Einlass: 17:45 Uhr

Eintritt 4 Euro

(Karten können im Sekretariat
erworben werden)

Für 1,40 Euro auf drei innerörtlichen Routen – Kreuz und quer durch Hüttlingen

Die genauen Fahrzeiten entnehmen Sie den Infotafeln an den Haltestellen mit dem 
Ortsmobil-Logo oder einem Fahrplan der im Foyer des Rathauses und in den örtli-
chen Bankfilialen ausliegt.
Das Hüttlinger Ortsmobil ist werktags zwischen 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr unterwegs.

ortsmobil
hüttli gen

Ostalbkreis

.... fahr mit ........
„Einsteigen – Mitfahren“
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Werden Sie Teil unseres Teams in Hüttlingen

Sie packen gerne mit an, schätzen vielseitige Aufgaben und möchten 
Ihr handwerkliches Können einbringen? Besonders rund um Fahrzeuge 
und Metallbearbeitung fühlen Sie sich zu Hause? Dann wartet eine 
spannende Aufgabe auf Sie!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d) für den Bauhof
Schwerpunkt: Kfz-Werkstatt und Schlosserei

in Vollzeit

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• 	Wartung, Pflege und Reparatur des gemeindlichen Fuhrparks sowie 

der Bauhofmaschinen und -geräte (z. B. Klein- und Großfahrzeuge, 
Anbaugeräte)

• 	Durchführung von Schlosserei- und Metallbauarbeiten an gemeind-
lichen Einrichtungen, Gebäuden und Anlagen

• 	Unterstützung bei der Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen, 
Wegen und Plätzen (z. B. Pflasterarbeiten, Straßen- und Wegebau)

• 	Mithilfe bei der Pflege der kommunalen Grünanlagen und Bepflan-
zungen inklusive Spielplätze und Friedhof

• 	allgemeine Bauhofarbeiten unter Einsatz moderner Maschinen und 
Geräte

• 	Mitarbeit im Winterdienst sowie Übernahme von Winterdienst-Ruf-
bereitschaft

Änderungen des Tätigkeitsgebietes – auch zu einem späteren Zeitpunkt – 
bleiben vorbehalten. 

Ihr Profil:
•	 abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung, idealerweise als 

Kfz-Mechatroniker/in oder in einem Metallberuf (z.B. Schlosser/in, 
Metallbauer/in) oder vergleichbar

•	 ausgeprägtes handwerkliches Geschick und praktisches Verständnis, 
insbesondere in der Fahrzeugtechnik und Metallbearbeitung 

•	 selbstständige, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise
•	 Bereitschaft, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (z. B. Winter-

dienst im Rahmen der Rufbereitschaft) mitanzupacken und Verant-
wortung zu übernehmen

•	 Teamgeist und Freude an der Zusammenarbeit in einem motivierten 
Umfeld

•	 Führerschein Klasse B ist Voraussetzung (Klasse C/CE ist wünschenswert)

Wir bieten: 
•	 vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten
•	 Fortbildungsmöglichkeiten
•	 eine Gesundheitsförderung mit dem EGYM-Wellpass
•	 eine tarifgerechte Bezahlung, je nach persönlichen Voraussetzungen, 
	 bis EG 7 TVöD 
•	 ein großartiges Team, das sich auf Sie freut

Klingt gut?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, Sie kennen-
zulernen und Sie eventuell bald in unserem Team willkommen zu heißen.

Noch Fragen?
Haben Sie Fragen zum Aufgabenbereich? Wenden Sie sich bitte an 
Ortsbaumeister Georg Nusser (07361 9778-12). Haben Sie Fragen zum 
Beschäftigungsverhältnis? Wenden Sie sich bitte an Stabsstellenleitung 
Personal Andrea Weker (07361 9778-15). Bewerbungen 
von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden 
entsprechend der Vorgaben des Schwerbehinderten-
rechts berücksichtigt. 
Bewerbungsschluss ist Sonntag, 5. Juli 2026.

Hüttlingen, die Perle am Kocherknie – Ihre neue berufliche Heimat!

Anfängerschwimmkurs  
ab 6 Jahre  

im Naturerlebnisbad  
Niederalfingen

Sicher schwimmen lernen!

In unserem Anfängerschwimmkurs lernen die Kinder:
•	grundlegende Wassersicherheit
•	Abstoßen und Gleiten vom Beckenrand
•	sicheres Springen ins Wasser
•	selbstständiges Brustschwimmen

Am Ende des Kurses besteht die Möglichkeit, das Seepferdchen-
Abzeichen zu erwerben, sofern die erforderlichen Leistungen 
erbracht werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Kinder das 
Abzeichen automatisch erhalten, da Kondition, motorische 
Fähigkeiten und Lernfortschritt individuell unterschiedlich 
sind.

	- Dauer:	 14 - 15 UE (Unterrichtseinheiten) 	
zu je 45 Minuten; mindestens 2 UE pro 
Tag mit einer einstündigen Pause

	- Kosten:	 150 Euro inklusive Eintrittspreise (für das 
teilnehmende Kind)

	- Alter:	 mindestens 6 Jahre bis ca. 10 Jahre

	- Voraussetzungen:	 Das Kind hat noch kein Seepferdchen-
Abzeichen und möchte dieses erwerben

	- Mitbringen:	 gute Laune, Badehose/Badeanzug, 
Badetuch, Trinken und evtl. ein kleines 
Vesper/kleiner Snack

	- Starttermin:	 Mo., 15. Juni 2026, um 14.00 Uhr
		  Entsprechendes Wetter und 
		  Badöffnung vorausgesetzt!
		  Folgetermine je nach Wetter und Bad-

öffnung.

	- Kursleiter:	 Michael Rehe

	- Anmeldung:	 unter Tel. 07361 71422 oder  
persönlich im Bad
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Während der 24. Hüttlinger Muffigel-Festtage werden folgende 
Straßen für den Straßenverkehr voll gesperrt:
	- von Donnerstag, 18. Juni 2026 ab 7.00 Uhr bis Dienstag,  

23. Juni 2026, ca. 16.00 Uhr die Straße „An der Pfitze“ ab 
Abbiegung Rosenweg,

	- von Freitag, 19. Juni 2026 ab 8.00 Uhr bis Montag 22. Juni 
2026, ca. 12.00 Uhr die Bachstraße zwischen den Einmündun-
gen Abtsgmünder Straße (B 19) und der Kocherbrücke.

UNSER PROGRAMM:

Samstag, 27. Juni 2026, ab 17.00 Uhr
- 	gemütliches Beisammensein in schöner dörflicher Umgebung
- 	gutes Speisen- und Getränkeangebot
- 	später Barbetrieb mit tollen Drinks

Sonntag, 28. Juni 2026 
- 	ab 10.30 Uhr Frühschoppen
- 	ab 10.45 Uhr reichhaltiger Mittagstisch
- 	anschließend Kaffee und Kuchen
- 	ab 17.00 Uhr Abendessen

• Kinderschminken mit Hinke-Pinke  •

Samstag,  
27. Juni 2026 

Sonntag,  
28. Juni 2026

Wir laden alle Bürgerinnen, Bürger, 
Kinder und Gäste zu unserem Dorffest ein.

Auf Ihr/euer Kommen freut sich die
ganze Sulzdorfer Dorfgemeinschaft riesig!

Sulzdorf-Fest

So. 	 14.06.2026 	 Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, 
Züchterheim 

So. 	 14.06.2026 	 Firmung, kath. Kirchengemeinde, 
Heilig-Kreuz-Kirche

Fr. – So. 	 19.06.2026 – 	 24. Hüttlinger Muffigelfesttage und
	 21.06.2026 	 verkaufsoffener Sonntag

Sa. 	 20.06.2026 	 23. Hüttlinger Muffigelläufe, TSV Abt. TuLA
Di. – Mi. 	 23.06.2026 – 	 Eine Woche voller Samstage, Alemannen-
	 24.06.2026 	 schule, Aula der Alemannenschule 

Sa. – So. 	 27.06.2026 – 	 Dorffest, Dorfgemeinschaft Sulzdorf,
	 28.06.2026 	 Platz hinter der Kapelle

Di. 	 30.06.2026 	 Tag der Kommune – „Hüttlinger Tag“ 
auf der LGS Ellwangen 

Sa. 	 04.07.2026 	 Tag des Fußballs, TSV Abt. Fußball 

Sa. 	 04.07.2026 	 Sonnwendfeier, Heimatliebe Nieder- 
alfingen, östl. vom Naturerlebnisbad

Sa. 	 11.07.2026 	 Leichtathletik-Kreismeisterschaften,
		  Sportgelände Bolzensteig

So. 	 12.07.2026 	 Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, 
Züchterheim

Sa. – So. 	 11.07.2026 – 	 Fuchslochfest, Schwäbischer Albverein, 
	 12.07.2026 	 Albvereinshaus

Mi. 	 15.07.2026 	 Blutspenden, DRK, Bürgersaal

Fr. 	 17.07.2026 	 Kocherknie kann Kultur, Anders, „Kurzur-
laub“, Naturerlebnisbad Niederalfingen

Sa.	 18.07.2026 	 Beach-Volleyball-Turnier, TSV Abt. Ski
		  „Snow and Beach“, Beach-Volleyball-Platz

Sa. – So. 	 18.07.2026 – 	 Rettichfest, Verein der Gartenfreunde,
	 19.07.2026 	 Gartenanlage Roggenbühl

Do. – Fr. 	 23.07.2026 – 	 Musical, Kopernikus-Gymnasium 
	 24.07.2026 	 Wasseralfingen, Bürgersaal

Fr. 	 24.07.2026 	 Langer Einkaufsabend bis 21.00 Uhr,  
Gewerbe und Handelsverein, Ortsmitte

Fr. 	 24.07.2026 	 Mit Musik in den Sommer, Musikverein, 
Ortsplatz, Forum

• VERANSTALTUNGEN 2026 •

Amtliche Bekanntmachungen

In diesem Bereich bestehen nur eingeschränkte Parkmöglich-
keiten. Bedingte Andienungsmöglichkeiten zu den Geschäften 
in der Bachstraße bestehen am Freitag bis längstens 17.00 Uhr 
und am Samstag bis längstens 12.00 Uhr.
Auch in diesem Jahr wurde zusammen mit der Straßenverkehrs-
behörde festgelegt, am Kreisverkehr „Ortsmitte“ eine klar geord-
nete Verkehrsführung für die Verkehrsteilnehmer ohne Ampeln 
zu gewährleisten.

Straßensperrung während der 24. Hüttlinger Muffigel-Festtage
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seiner Sitzung am 22.05.2026 den Entwurf der Flächennutzungs-
planänderung im Bereich „Steinriegel Klinikum“ in der Gemeinde 
Essingen (123. FNP-Änderung) gebilligt. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplans für die Verwaltungsgemeinschaft Aalen ist im 
Parallelverfahren zu ändern. 
Die Gesamtfläche der 123. FNP-Änderung umfasst ca. 21,8 ha. 
Der Änderungsbereich ist in Anlage 2 (Plananlagen) dargestellt 
und wird durch nachfolgende Flurstücke begrenzt:
•	 Im Norden durch die Flurstücke 1231, 1232, 1232/1, 1233, 

1258, 1258/3, 1260/1, 1262, 1262/1, 1262/2, 1272/1 (Weg), 
1277 und 1299 (Weg) sowie innerhalb der Flurstücke 1276 und 
1277/1 (Daimlerstraße), 

•	 im Osten durch die Flurstücke 1566 (Weg), 1567, 1568, 1568/1, 
1568/2, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 
1577/1 (Weg), 1578, 1579 und 1580, 1581 sowie innerhalb der 
Flurstücke 1274, 1276, 1277/1 (Daimlerstraße) und 1294/3, 

•	 im Süden durch die Flurstücke 1196/4, 1196/5, 1197/1, 
1197/2, 1197/3, 1197/4, 1197/5, 1197/6, 1202 (Am Steinrie-
gel), 1203, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1205, 1206, 1568/2, 
1581, 1585/1 (Weg) und 1589 sowie innerhalb des Flurstücks 
1200/8 (Alter Heerweg) und

•	 im Westen durch die Flurstücke 1202/6 (Haydnweg), 1206, 
1269/1 (Daimlerstraße), 1266/3, 1268/1, 1272/1 (Weg) und 
1848 (Bahnhofstraße).

Im Nordwesten weicht der Änderungsbereich der 123. FNP-Än-
derung geringfügig vom Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Klinikum“ ab, da das Flurstück 1255 komplett in den Änderungs-
bereich einbezogen wird. 
Die Veröffentlichung der Planunterlagen zur 123. FNP-Änderung 
und der Begründung erfolgt in der Zeit vom 15. Juni 2026 bis 
einschließlich 17. Juli 2026 im Internet unter www.aalen.de/
planungsbeteiligung oder unter www.aalen.de → Startseite → 
Entwickeln → Bauen → Beteiligung Bauleitplanverfahren. Die 
Planunterlagen können dort eingesehen werden. Zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet werden die Planungsunterlagen in 
der Zeit vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 im 
Rathaus Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen, öffentlich zur Ein-
sichtnahme ausgelegt. Die Öffnungszeiten des Rathauses sind 
von Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Montag und Dienstag 
14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. Außer-
halb dieser Zeiten können andere Termine vereinbart werden 
(Tel. 07361 – 52-1511 oder per E-Mail stadtplanungsamt@aalen.de). 
Auskünfte werden ebenfalls im Stadtplanungsamt gegeben.
Diese Informationsmöglichkeit dient ausschließlich für die Betei-
ligung der Öffentlichkeit im Flächennutzungsplanverfahren. Bei 
einer unzulässigen Weiterverarbeitung des Entwurfs des Flächen-
nutzungsplans übernimmt die Stadt Aalen keine Gewährleistung 
(Verbindlichkeit haben nur die Originale).
Zu den Planentwürfen werden zu folgenden Themen wesentliche, 
bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen ausgelegt:
•	 Boden und Wasser
•	 Naturschutz, Landschaft und Artenschutz
•	 Vögel
•	 Fledermäuse
•	 Zauneidechse
•	 Eremit
•	 Tagfalter
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Stadtlandingenieure Ell-
wangen, 17. April 2026)
Folgende Arten von umweltbezogenen Informationen sind ver-
fügbar und Teil der Auslegung:
Belange der Umwelt zu den Schutzgütern
•	 Boden und Fläche
•	 Wasser
•	 Klima und Luft
•	 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt und Artenschutz
•	 Landschafts- und Ortsbild
•	 Mensch (Erholung und Gesundheit)
•	 Kultur- und Sachgüter

Der Verkehr wird wie folgt geregelt: 
	 1.	Der Verkehr von der Wasseralfinger Straße B 19 kann rechts 

in die Goldshöfer Straße abbiegen und geradeaus auf die 
Abtsgmünder Straße fahren. 

		 Es ist kein linkes Abbiegen in die Bachstraße möglich.
	 2.	Der Verkehr von der Goldshöfer Straße muss nach rechts	

in die Abtsgmünder Straße abbiegen. Eine Wendemöglichkeit 
besteht am Kreisel Sulzdorfer Straße.

		 Von der Goldshöfer Straße aus kann nicht geradeaus ge-
fahren und nicht links abgebogen werden. 

	 3.	Der Verkehr von der Abtsgmünder Straße muss geradeaus 
in die Wasseralfinger Straße fahren. Eine Umleitung erfolgt 
über den Sulzdorfer Kreisel.

Es sind kein rechtes Abbiegen in die Bachstraße und kein linkes 
Abbiegen in die Goldshöfer Straße erlaubt. 

Am Freitagvormittag, 19. Juni 2026 wird auf der Südseite des 
Kreisverkehrs Ortsmitte die Veranstaltungsbühne aufgebaut, so-
dass ab diesem Zeitpunkt keine Zufahrt mehr in die Bachstraße 
möglich sein wird. 
Im nördlichen Bereich der Bachstraße werden Garnituren und 
Verkaufsstände aufgebaut.
In der Bachstraße gibt es einen Vergnügungspark. Am Samstag-
vormittag wird ein Krämermarkt aufgebaut.
Wir bitten die Anwohner, ihre Fahrzeuge in der betreffenden 
Zeit außerhalb der Festzone zu parken, da während der Fest-
tage keine Zu- und Abfahrtsmöglichkeit besteht. 
Außerdem bitten wir alle Festbesucherinnen und Festbesucher 
aus Hüttlingen, ihr Auto zu Hause zu lassen, da Parkplätze in der 
Ortsmitte knapp sind und deshalb auswärtigen Besuchern vor-
behalten werden sollten.
Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus Forum, Parkplatz am Ge-
meindehaus, beim Roten und Weißen Schulhaus, beim Rathaus, 
Parkplatz Sturms Garten sowie beim Kultur- und Sportzentrum 
Limeshalle. Außerdem kann bei den Edeka-Märkten während der 
Festtage geparkt werden.
Die Gemeindeverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass 
Fahrzeuge, die im absoluten Halteverbot im Bereich der Fest-
zone abgestellt sind, umgehend auf Kosten des Fahrzeug-
halters abgeschleppt werden.
Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

Gemeindeverwaltung Hüttlingen

Sperrung von Parkplätzen  
am Montag, 22. Juni 2026
Bitte beachten: Aufgrund einer Veranstaltung im Forum wer-
den am Montag, 22. Juni 2026 von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
folgende Parkplätze gesperrt:
- im Parkhaus Forum (ausgenommen Dauerparkausweise)
- in der Pfarrgasse am Gemeindehaus
- in der Schulstraße am Weißen und Roten Schulhaus
- in der Sulzdorfer Straße gegenüber des Rathauses
- im St.-Ulrichs-Weg

Die betroffenen Parkplätze sind ausgeschildert.

123. FNP-Änderung im Bereich „Steinriegel 
Klinikum“ in der Gemeinde Essingen
Flächennutzungsplan/Auslegung
Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses nach § 3 Absatz 2 
BauGB zum Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) im Bereich „Steinriegel Klinikum“ in der Gemeinde Essin-
gen (123. FNP-Änderung) vom 27. März 2026 (Stadtplanungsamt 
Aalen) sowie der Begründung vom 13. Mai 2025/27. März 2026 
(Büro Stadtlandingenieure, Ellwangen/Stadtplanungsamt Aalen)
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen hat in 
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Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch (plan-
verfahren@aalen.de oder über das eingerichtete Kontaktformular 
unter www.aalen.de/planungsbeteiligung) übermittelt werden. 
Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 30, 
73430 Aalen) sowie in den Gemeinden Essingen, Hüttlingen und 
im Rathaus Ebnat abgegeben werden. Es wird gebeten, die volle 
Anschrift anzugeben.
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne gem.  
§ 3 Abs. 2 und 3 BauGB und § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist. 
Ergänzender Hinweis zur Flächennutzungsplan-Änderung:
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.
Über die Stellungnahmen entscheidet der Gemeinderat in öffent-
licher Sitzung.
Aalen, 28. Mai 2026
Bürgermeisteramt Aalen
Bernd Schwarzendorfer
Bürgermeister

Aufstellung nach § 2 BauGB des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanentwurfs „FF-PV 
Salchenfeld, Mittel- und Vorderfeld“ in den 
Planbereichen 77-04, 77-05, 77-07 und 77-08, 
Plan Nr. 77-04 in Aalen-Wasseralfingen  
vom 21.05.2026 (stadtlandingenieure GmbH, 
Ellwangen
Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat in seiner Sitzung am 
21.05.2026 beschlossen, einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan sowie eine Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß  
§ 74 Landesbauordnung (LBO) für das Bebauungsplangebiet auf-
zustellen.

Dem Antrag des Vorhabenträgers auf Einleitung eines Bebau-
ungsplanverfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans wurde gem. § 12 BauGB stattgegeben.
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen hat in 
seiner Sitzung am 22.05.2026 beschlossen, eine Flächennut-
zungsplanänderung im Bereich „FF-PV Salchenfeld, Mittel- und 
Vorderfeld“ in Aalen-Wasseralfingen (127. FNP-Änderung) auf-
zustellen. Die Änderung des Flächennutzungsplans für die Ver-
waltungsgemeinschaft Aalen (127. FNP-Änderung) erfolgt im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 2 BauGB.
Dem Abgrenzungsplan (vom 07.04.2026) zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan wurde zugestimmt.
Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden.
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 10,06 ha, 
aufgeteilt in einen nördlichen Teilbereich (= Teilfläche Nord) mit 
ca. 4,56 ha und einen südlichen Teilbereich (= Teilfläche Süd) mit 
ca. 5,50 ha. Das Plangebiet wird durch folgende Flurstücke be-
grenzt bzw. folgende Flurstücke werden geschnitten:
Teilfläche Nord: 
im Osten: 	 606,
im Süden: 	 637 (Erzweg),
im Westen: 	610 (Weg), 
im Norden: 	602/17, 602/20 und 619/1 
	 jeweils Gemarkung Wasseralfingen.

Teilfläche Süd: 
im Osten: 	 1611 und 638
im Süden: 	 1611 und 1615
im Westen: 	1611 und 1615
im Norden: 	638, 1611 und 1615 jeweils Gemarkung Wasseralfingen.

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „FF-PV Salchen-
feld, Mittel- und Vorderfeld“ sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, um eine klimaneutrale Pro-
duktion der Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH am Standort 
Wasseralfingen zu erreichen. Das geplante Sondergebiet gemäß 
§ 11 Abs. 2 BauNVO soll der Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie in Form einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
dienen. Die Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH verfolgt das 
strategische Ziel bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. 
Dieses Ziel ist im Unternehmenszielbild 2030 als eines der sieben 
Top-Ziele verankert und bildet die Grundlage für die langfristige 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, und damit auch der Stand-
ortsicherung in Wasseralfingen. Ein zentraler Bestandteil ist die 
Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie. Die Maschinenfabrik 
Alfing Kessler GmbH ist eines der drei größten Unternehmen in 
der Stadt Aalen, vom Energieverbrauch liegt sie auf Platz zwei.
Zu einer erfolgreichen Umsetzung der Klimaneutralität und für 
eine nachhaltige Standortentwicklung ist ein weiterer Ausbau von 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie vor Ort erforderlich. 
Die Dachflächen des Unternehmens reichen nicht aus, um den 
erforderlichen Anteil an erneuerbarer Energie zu decken. 
Die zukünftige Freiflächen-Photovoltaikanlage soll so gestaltet 
werden, dass Beeinträchtigungen für die Umwelt und das Klima 
so gering wie möglich gehalten werden. Für die Klimaneutralität 
der Stadt und die Energieerzeugung aus Sonnenenergie kann 
insgesamt ein positiver Effekt für das Klima festgehalten werden.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Präsen-
tation der allgemeinen Ziele und Zwecke sowie der voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt durch die Veröffentlichung des 
Vorentwurfs des Bebauungsplans, der Begründung, des Umwelt-
berichtes und der artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung 
sowie der Planunterlagen zur 127. FNP-Änderung in der Zeit vom 
15. Juni 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 im Internet unter 
www.aalen.de/planungsbeteiligung oder unter www.aalen.de 
→ Startseite→ Entwickeln → Bauen → Beteiligung Bauleitplanver-
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fahren. Die Planunterlagen können dort eingesehen werden. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planungs-
unterlagen in der Zeit vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 17. Juli 
2026 im Rathaus Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen, öffentlich 
zur Einsichtnahme ausgelegt. Die Öffnungszeiten des Rathauses 
sind von Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Montag und Diens-
tag 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiten können andere Termine vereinbart wer-
den (Tel. 07361 – 52-1511 oder per E-Mail stadtplanungsamt@
aalen.de). Auskünfte werden ebenfalls im Stadtplanungsamt 
gegeben.
Diese Informationsmöglichkeit ist ausschließlich für die Beteili-
gung der Öffentlichkeit im Bebauungsplanverfahren bestimmt. 
Bei einer unzulässigen Weiterverarbeitung eines Bebauungsplan-
entwurfes übernimmt die Stadt Aalen keine Gewährleistung (Ver-
bindlichkeit haben nur die Originale). 
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch (plan-
verfahren@aalen.de oder über das eingerichtete Kontaktformular 
unter www.aalen.de/planungsbeteiligung) übermittelt werden. 
Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 30, 73430 
Aalen) sowie in den Gemeinden Essingen und Hüttlingen abge-
geben werden. Es wird gebeten, die volle Anschrift anzugeben. 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne gem.  
§ 3 Abs. 2 und 3 BauGB und § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist. 

Ergänzender Hinweis zur Flächennutzungsplan-Änderung:
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.
Über die Stellungnahmen entscheidet der Gemeinderat in öffent-
licher Sitzung.
Aalen, 28. Mai 2026

Bürgermeisteramt Aalen
Bernd Schwarzendorfer
Bürgermeister

Recycling

GOA-Abfuhrtermine
Hüttlingen, Niederalfingen Sulzdorf und Seitsberg
Montag, 15. Juni 2026	 Biomüll und Hausmüll

Feuerwehr

Feuerwehr Hütt
lin

ge
n

Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen
Freitag, 19. Juni und Samstag, 20. Juni 2026 
Leistungsabzeichen Essingen


